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Versanddatum: ……………… 

Gemeindesteuer auf den AUFENTHALT 

ERKLÄRUNGSFORMULAR  2 0 0 … 

 
 

1. Hotelbesitzer, Pensionsbesitzer oder Vermieter einer Unterkunft: 

Name und Vorname: __________________________________________ 

Anschrift: ____________________________________________________ 
 

 
 
 

2. Anzahl Betten für das Steuerjahr 200…: 

Einzelbetten:   ______ x 1 = _______ 

Doppelbetten: ______ x 2 = _______ 

Gesamtanzahl =                 _______ 
 

 
 

 

Auszug aus der städtischen Steuerordnung H14 

(Stadtratsbeschluss vom 19.12.2007): 

Artikel 1: Zugunsten der Stadt wird für die 

Steuerjahre 2008 bis 2013 einschließlich eine 

jährliche Steuer auf den Aufenthalt der für die 

belegte Unterkunft nicht im Bevölkerungsregister 

eingetragenen Personen erhoben. 

Artikel 2: Die Steuer wird durch die Person 

geschuldet, welche die Unterkunft vermietet. 

Artikel 4: Die Steuer wird auf 33,00 EUR pro Bett pro 

Jahr festgelegt. Beginnt die Tätigkeit im Laufe des 

Jahres, wird die Steuer anteilmäßig gefordert. 

 
 

 
 
 
Für die Richtigkeit 
oben stehender Angaben, 
 
Eupen, den … / … / 200… 
 
 
 
 
 
…………………………….. 
(Unterschrift des Vermieters) 
 
 
 

 

 
 
STADTVERWALTUNG EUPEN 
Finanzdienst 
Rathausplatz 14 
 
4700   EUPEN 

 

Wir bitten Sie, dieses Erklärungsformular ausgefüllt und unterschrieben zurückzusenden an die 

STADTVERWALTUNG EUPEN, STEUERABTEILUNG, RATHAUSPLATZ 14, 4700 EUPEN. 

Steuerjahr 200… 


